
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1997/2/17 7Bkd4/96,
2Bkd5/96, 28Os16/14h

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.02.1997

Norm

DSt 1990 §33 Abs2

DSt 1990 §77 Abs3

Rechtssatz

Die Beteiligung eines an sich ausgeschlossenen (Anwalts-)Richters macht ein Erkenntnis in sinngemäßer Anwendung

der Bestimmungen der Strafprozeßordnung (§ 77 Abs 3 DSt) nur unter der Prämisse einer sofortigen Geltendmachung

dieses Umstandes nichtig.
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